
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
 

 Seite 1/2 
 

  

 

 
 Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

(EJPD)  
 
Per Mail an 
annemarie.gasser@bj.admin.ch 

Rathaus, Marktplatz 9 
CH-4001 Basel 
 
Tel: +41 61 267 85 62 
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch 
www.regierungsrat.bs.ch 
 

Basel, 26. September 2023 
 
Regierungsratsbeschluss vom 26. September 2023 
 
Vernehmlassung Änderung des Strafgesetzbuches (Reform der lebenslangen Freiheits-
strafe); Vernehmlassung 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 2. Juni 2023 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
das Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des Strafgesetzbuches (Reform der lebenslangen 
Freiheitsstrafe) eröffnet und die Kantonsregierungen zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken 
Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns im Nachfolgenden gerne wie folgt:  
 

 Wir begrüssen eine spätere erstmalige Prüfung der bedingten Entlassung aus der lebens-
langen Freiheitsstrafe nach 17 statt wie bisher nach 15 Jahren, da damit der Unterschied 
zur erstmaligen Prüfung der bedingten Entlassung aus der 20-jährigen Freiheitsstrafe – 
die nach 13,3 Jahren erfolgt – vergrössert wird. Damit werden die beiden Strafen klarer 
voneinander abgehoben. 

 Die Aufhebung der ausserordentlichen bedingten Entlassung erscheint uns sinnvoll. Im 
Kanton Basel-Stadt ist bis dato allerdings kein Fall bekannt, in welchem es zu einer sol-
chen Entlassung gekommen ist. 

 Dass der Übergang von einer lebenslangen Freiheitsstrafe in die Verwahrung neu gere-
gelt werden soll, begrüssen wir ebenfalls. Dabei wäre indessen wünschenswert, die Be-
stimmungen, wonach sich der weitere Vollzug richtet, ausdrücklich festzuschreiben. Ob 
einzig die Bestimmungen zum Vollzugsregime oder neu allenfalls Art. 64a ff. StGB zur An-
wendung kommen, wäre zu klären.  

 Aus der Vorlage müsste klarerweise hervorgehen, welche Regeln für Urteile gelten, die 
vor Inkrafttreten der Reform rechtskräftig geworden sind.  
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Beat Jans 
Regierungspräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


